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. . :. .. : § 8
(1) Landesverwalteten Vereinigungen volkseigener 

Betriebe der Industrie angeschlossene volkseigene 
Betriebe reichen die Finanzpläne in dreifacher Aus
fertigung mit den ausgefüllten Formularen 0650 an 
ihre Vereinigungen ein.

(2) Die landesverwalteten Vereinigungen volks
eigener Betriebe der Industrie fassen die betrieb
lichen Finanzpläne zu einem Finanzplan der Ver
einigung zusammen und füllen auf Grund der ein
gereichten Formulare 0650 die Formulare 0601 bis 
0640 aus. Sie reichen den Finanzplan der Vereini
gung mit den Formularen 0, 0a und Ob in vierfacher 
Ausfertigung und die Finanzpläne der Betriebe in 
zweifacher Ausfertigung und die Planvorschläge 
(Formulare 0601 bis 0640) an die zuständigen Fach
ministerien der Länder weiter.

(3) Die Fachministerien der Länder fassen die Fi
nanzpläne und die Planvorschläge der Vereinigun
gen zu einem Finanzplan und einem Planvorschlag 
der Fachministerien zusammen. Sie reichen den Fi
nanzplan des Fachministeriums in vierfacher Aus
fertigung, die Finanzpläne der Vereinigungen in 
dreifacher Ausfertigung und die Finanzpläne der 
Betriebe in einfacher Ausfertigung an das Finanz
ministerium des Landes ein und leiten die Planvor
schläge an die Hauptabteilung für Wirtschaftspla
nung bei dem Ministerpräsidenten des Landes weiter.

(4) Das Finanzministerium des Landes faßt die 
Finanzpläne der Fachministerien zu einem Finanz
plan der landesverwalteten volkseigenen Industrie 
des Landes zusammen und reicht diesen in dreifacher 
Ausfertigung mit den Finanzplänen der Fachmini
sterien in dreifacher Ausfertigung und deren Ver
einigungen in zweifacher Ausfertigung an das Mini
sterium der Finanzen der Deutschen Demokratischen 
Republik weiter.

(5) Die Hauptabteilung für Wirtschaftsplanung bei 
dem Ministerpräsidenten des Landes faßt die Plan
vorschläge nach den bestehenden Arbeitsanweisun
gen zu einem Planvorschlag des Landes zusammen 
und reicht ihn mit den Plan Vorschlägen der Fach
ministerien der Länder, untergliedert nach Vereini
gungen, an das Ministerium für Planung der Deut
schen Demokratischen Republik ein.

2. Titel: Volkseigener Handel
§ 9

(1) Die im § 5 Abs. 1 Buchst, b aufgeführten volks
eigenen Handelsbetriebe reichen das Formular „Fi
nanzplan“ mit Beilage „Kassenplan“ und folgende 
Anlagen an die im § 10 genannten Stellen ein:

zu den
Anlagen
4a und 4b: Nachweis für die Kostenfinanzierung 

im Handel 1951,
Anlage 5: Anlagenplan 1951.
(2) Zentrale Organisationen des volkseigenen Han

dels und „Planende Einheiten“, deren Verwaltungs
kosten auf untergeordnete Einheiten umgelegt wer
den, reichen ferner ein:

Formular 0: Plan der Verwaltungskosten 1951,
Formular 0a: Liste der zur planenden Einheit ge

hörenden Objekte.

§ 10
(1) Zentralverwaltete, selbständig bilanzierende 

bzw. abrechnende Untergliederungen des volkseige
nen Handels reichen die Finanzpläne und die Plan
vorschläge (Formulare 0650) — auch für die von 
ihnen verwalteten, nicht selbständig bilanzierenden 
und abrechnenden Untergliederungen — an die je
weils übergeordneten Organisationen ein.

(2) Soweit diese übergeordnete Organisation („Pla
nende Einheit“) noch nicht die zentrale Organisation 
ist, faßt sie die Finanzpläne und Planvorschläge 
(Formulare 0601 bis 0640) zusammen und leitet den 
zusammengefaßten Finanzplan und den zusammen
gefaßten Planvorschlag mit den Formularen 0 und 0a 
an die zentrale Organisation weiter.

(3) Die zentrale Organisation faßt die Finanzpläne 
und die Planvorschläge zu einem Finanzplan und 
einem Planvorschlag (Formulare 0601 bis 0640) der 
zentralen Organisation zusammen und leitet beides 
mit den Formularen 0 und 0a an die zuständigen 
Fachministerien der Deutschen Demokratischen Re
publik. Sie fügt die Finanzpläne und Planvorschläge 
der Unterorganisationen bei.

(4) Die Fachministerien der Deutschen Demokra
tischen Republik leiten die Finanzpläne der „Planen
den Einheiten“ und die zusammengefaßten Finanz
pläne der Zentralen der volkseigenen Handelsorgani
sationen (HO, WEAB, DHZ, DAHA, IDH, Leipziger 
Messeamt, DSG, Deutsche Düngerzentrale GmbH) 
nebst einem zusammengefaßten Finanzplan des je
weiligen Fachministeriums dem Ministerium der 
Finanzen der Deutschen Demokratischen Repubik zu.

(5) Die Fachministerien der Deutschen Demokra
tischen Republik leiten die Planvorschläge der „Pla
nenden Einheiten“ sowie die Planvorschläge der 
Zentralen der volkseigenen Handelsorganisationen 
nebst einem zusammengefaßten Planvorschlag für 
das jeweilige Fachministerium an das Ministerium 
für Planung der Deutschen Demokratischen Repu
blik weiter.

Anlage 1:

Anlage 2: 
Anlage 3a: 
Anlage 3b:

Anlage 4a: 
Anlage 4b:

Warenbewegungsplan 1951 für den je
weiligen Handelszweig,
Selbstkostenplan 1951,
Ergebnisplan 1951,
Plan der Preisstützungen 1951 für den 
jeweiligen Handelszweig,
Richtsatzplan 1951,
Umlaufmittelfinanzplan 1951,

3. Titel: Volkseigene Güter
§ И

(l) Zentralverwaltete volkseigene Güter (§ 5 Abs. 1 
Buchst, c) reichen das Formular „Finanzplan“ mit 
Beilage „Kassenplan“ und folgende Anlagen an die 
im § 12 genannten Stellen ein:

Anlage 1: Produktionsauflage und Selbstkosten
senkungsplan,

Anlage 2a: Gesamtaufwandsplan,


